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§ 147 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

Ist die Versicherung für eine Reise genommen, die teils zur See, teils auf Binnengewässern oder zu Lande ausgeführt

wird, so sind auf die Versicherung, auch soweit sie die Reise auf Binnengewässern oder zu Lande betri-t, die

Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Seeversicherung entsprechend anzuwenden. Unberührt bleiben die

Vorschriften des § 133 Abs. 2 Satz 2, des § 134 Abs. 2 und des § 135 über die Dispache des Schi-ers, über den Beginn

und das Ende der Versicherung sowie über die Haftung des Versicherers für die Beförderung zu und von der

Eisenbahn.
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